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3. Jahrgang. Nr. 43. 23. (vkt. 1917.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schnlvereimgungen der Schweiz.

Der „Pädagogischen Blätter" 24. Jahrgang

Schriftleiter des Wochenblattes: Beilagen zur Schweizer-Schule:
Nr. N. Veit Gadient, Stan, Volksschule, 24 Nummern
Nr. Josef Scheuber, Schwqz Mittelschule, 16 Nummern
Nr. H. p. Baum, Baden vie Lehrerin, 12 Nummern

Geschäftsstelle der „Schweizer-Schule": EberleSNickenbach, Einsiede ln.

Inhalt: Zur Lehrerbesoldungssrage im Kanton Lnzern, — Wahrheit. — Jugendpflege, — Lehrer
und konfessionelle Schule, — Ein katholisches Neformationsbuch, — Schulnachrichten aus der
Schweiz, — Inserate,

Beilage: Volksschule Nr. 2n,

Zur Lehrerbesoldungssrage im Kt. Luzern.
(Schluß statt Fortsetzung.)

Neben einer bedeutenden Erhöhung der Besoldung brachte das Erziehungs-
Gesetz vom 13. Oktober 1910 der luzernischen Lehrerschaft noch zwei andere finan-
zielle Vorteile. Da bis dahin die gesetzlichen Alters- und Jnvaliditätsunterstützung
durch den Staat gefehlt hatte, hatten bereits 1834 weitsichtige Kollegen einen

Lehrer-, Witwen- und Waisenunterstützungsverein gegründet. Klein waren die

Jahresbeiträge, welche sich in jener Zeit die luz. Lehrer auferlegen durften, klein
darum auch die Unterstützungen, die so ein Alt-Lehrer, eine Lehrerswitwe oder

-Waise aus der „Lehrerkasse" bezogen. Aber dennoch schätzte man diese selbstge

schaffene „Pension" hoch ein, und im Laufe der Jahre wuchs und wuchs bei kluger
Verwaltung der Reservefond, gar als später neben den Einzahlungen der Lehrer
auch gesetzliche Beiträge des Kantons und der Gemeinden flössen. Auf Ende 1910

war das Reinvermögen dieser Kasse auf über 300'000 Fr. angewachsen. Nun
brachte das Erziehungs-Gesetz von 1910 die staatliche Alters- und Jnvaliditäts-
fürsorge.

„H 124. Lehrer und Lehrerinnen der Primär- und Sekundärschulen, welche

nach wenigstens vierzigjährigem Schuldienste bezw. nach erfülltem 00. Altersjahre
und entsprechendem Schuldienste mit Bewilligung des Erziehungsrates in den

Ruhestand treten, haben Anspruch auf eine lebenslängliche, vom Staate zu verab-
reichende Altersunterstützung bis zum Maximalbetrage von 05 Prozent ihrer ge-
schlichen Barbesoldung."


	...

